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VDI 2569:2019
Neue Klassifizierung 

für Büro-Raumakustik 
Christian Nocke, Jens Victora

D
ie Richtlinie VDI 2569 »Schallschutz und akusti-
sche Gestaltung im Büro« [2] aus dem Jahr 1990 
ist im Oktober 2019 durch eine Neufassung [1] 
ersetzt worden. Im Februar 2016 war ein Ent-
wurf zur Neufassung erschienen, kurz als E VDI 
2569 [3] bezeichnet, der in einigen Details von 

der finalen Ausgabe des Jahres 2019 abweicht. Auf diese Details 
wird nachfolgend nicht eingegangen.

Im Folgenden wird die Neufassung der Richtlinie VDI 2569 
des Jahres 2019 [1] vorgestellt und diskutiert. Sowohl für den 
Schallschutz (Bauakustik) als auch die akustische Gestaltung 
(Raumakustik) im Büro wurde die Richtlinie grundlegend neu 
gefasst. Beim Schallschutz werden die maßgeblichen Kenngrößen, 
wie schon zuvor im Bereich des Wohnungsbaus mit der Richtli-
nie VDI 4100 [4], auf nachhallbezogene Kennwerte umgestellt. 
Zu begrüßen ist hierbei, dass damit sowohl im Wohnungsbau mit 
der VDI 4100 als auch im Bereich der Büros nun Vorgaben und 

Planungshinweise existieren, die sich bewusst von den überholten 
und rechtlich fragwürdigen Anforderungen der teilweise (noch 
baurechtlich eingeführten) DIN 4109:1989-11 [5] und auch den 
nahezu inhaltsgleichen Ausgaben der Jahre 2016 [6] und 2018 
[7] absetzen.

In der VDI 2569:2019-10 werden die Grundlagen der Lärm-
wirkungen in Abschnitt 5 in Büros dargestellt. Die klassischen 
Ansätze der Lärmminderung führen in Büros häufig nicht zur 
Lösung bestehender Probleme, die meist nicht durch zu hohe 

Z U S A M M E N F A S S U N G  In diesem Beitrag zur Raumakus-
tik von Büros wird das neu eingeführte Vorgehen zur Klassifi-
zierung von Büros vorgestellt. Nach einer Beschreibung des 
 Inhalts der neugefassten Richtlinie VDI 2569:2019-10 [1] wird 
 eine kurze Gegenüberstellung zu den Anforderungen im Be-
reich des Arbeitsschutzes nach ASR A3.7 diskutiert. Abschlie-
ßend werden einige Aspekte zur Berechnung der Raumakustik 
von Büros anhand von Beispielrechnungen thematisiert.

Newly introduced procedure for classifying 
of office rooms – VDI 2569:2019

A B S T R A C T  This contribution on office acoustics presents 
the newly introduced procedure for classifying of office rooms. 
After a description of the content of the revised guideline VDI 
2569:2019-10 [1], a short comparison to the requirements in 
the area of occupational health and safety according to ASR 
A3.7 is discussed. Finally, some aspects of the calculation of 
the room acoustics of offices using sample calculations are 
discussed.

1) Im Juli 2016 ist eine neue Fassung der DIN 4109, DIN 4109-1:2016-07 [6], 
veröffentlicht worden, die durch DIN 4109-1:2018-1 [7] bereits ersetzt 
wurde. Die flächendeckende baurechtliche Einführung ist nicht abge-
schlossen (Stand 10/2019). Aktuell sind daher je nach Bundesland drei 
verschiedene Ausgaben der DIN 4109 zu verwenden. Beiblatt 2 zu DIN 
4109 [8] wurde bislang nicht zurückgezogen, sodass die Empfehlungen 
zum Schallschutz im eigenen Bereich, z. B. zwischen den Büros in einer 
Firma, weiter bestehen.
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Lautstärken geprägt sind. Nicht direkte oder aurale Wirkungen 
sind Grund der Störungen im Büro, sondern vielmehr führen Ge-
räusche mit niedrigen Pegeln zu extraauralen Belästigungsreak-
tionen mit verschiedensten Ausprägungen. Umfangreiche interna-
tionale Literaturzitate zeigen diesen Sachverhalt auf. Der Hin-
weis, dass lediglich 30 bis 40 % der Belästigungen durch tech-
nisch-akustische Zusammenhänge aufgeklärt werden können 
(siehe Meis [14]), findet sich nun in der Neufassung der Richtli-
nie. Neben den Belästigungsreaktionen sind auch Beeinträchti-
gungen kognitiver Leistungen durch Geräuscheinwirkungen in 
Büros ausführlich beschrieben.

Ein wichtiger Unterschied des Ansatzes der VDI 2569 [1] im 
Vergleich zur DIN 18041 [9], die generell auf das Erreichen ei-
ner möglichst guten Hörsamkeit in den verschiedenen Räumen 
abzielt, besteht darin, dass in der VDI 2569 Maßnahmen zur 
Minderung der Sprachverständlichkeit sowie zur Senkung von 
Störgeräuschen angeführt werden.

Klassifizierung der Raumakustik

Die Festlegung der raumakustischen Empfehlungen erfolgt 
für Einzel- und Mehrpersonenbüros getrennt. Für beide der 
betrachteten Büroarten werden Kriterien für eine Klassifizie-
rung in drei Klassen (kurz: A, B und C) definiert. Die Krite-
rien beruhen sowohl auf raumakustischen Kenngrößen als 
auch auf dem Störschalldruckpegel bauseitiger Geräusche. Die 
Klassifizierung bezieht sich auf eingerichtete und bezugsferti-
ge, aber unbesetzte Büros. Im Folgenden wird diese Klassifi-
zierung kurz dargestellt. Um eine bestimmte Raumakustik-
Klasse zu erreichen, müssen die Empfehlungen für alle der 
nachfolgend beschriebenen Kenngrößen in einer bestimmten 
Raumakustik-Klasse erreicht werden. Bei der Planung erfolgt 
der Nachweis einer Raumakustik-Klasse durch Berechnung. 
Der Nachweis bei ausgeführten Projekten erfolgt durch eine 
messtechnische Überprüfung.

Einzelbüros
Im Einzelbüro wird die akustische Situation im Wesentlichen 

anhand der Bedämpfung des Raums, ausgedrückt durch die maxi-
male, frequenzabhängige Nachhallzeit Tmax, sowie durch den bau-
seitigen Störgeräuschpegel bewertet. Als raumakustische Kenn-
größen werden die maximale Nachhallzeit Tmax und der Stör-
schalldruckpegel der bauseitigen Geräusche LNA,Bau, siehe  
DIN 18041 [9], verwendet. Die Kenngröße Tmax wird in der  
VDI 2569 als Obergrenze der nachzuweisenden Nachhallzeit 
nach DIN EN ISO 3382–2 [10] definiert. In Tabelle 1 sind die 
Empfehlungen für den maximalen Störschalldruckpegel ange-
führt. In Bild 1 sind die Empfehlungen an die frequenzabhängige 
Nachhallzeit Tmax grafisch dargestellt.

Die Empfehlungen für Einzelbüros betreffen in der Regel Räu-
me mit einem Volumen bis ca. 100 m3. Bei größeren Einzelbüros 
ist gegebenenfalls eine gesonderte Einzelbetrachtung erforderlich, 
insbesondere dann, wenn in dem Büro zusätzlich Besprechungs-
zonen oder andere Nutzungen geplant sind. Hier sind unter Um-
ständen zusätzlich die Hinweise und Empfehlungen der DIN 
18401 [8; 18] zur Hörsamkeit von Besprechungsräumen anzu-
wenden.

Häufig wird im Hinblick auf Einzelbüros angenommen, dass 
in einem solchen Raum keine Störungen auftreten können, da ja 
letztlich nur eine Person anwesend ist. Dieses Argument ist vor-

dergründig richtig. Jemand, der bei jedem Telefonat gegen den 
Raum ansprechen muss, ist allerdings schneller erschöpft und auf 
Dauer weniger effizient und produktiv. Es geht auch im Einzel-
büro um die Frage der akustischen Behaglichkeit und Nutzbar-
keit oder auch Gebrauchstauglichkeit des Raums.

Mehrpersonenbüros
In der VDI 2569 [1] wird zwischen kleinen und großen 

Mehrpersonenbüros unterschieden. Als Kriterium zur Abgren-
zung zwischen kleinen und großen Mehrpersonenbüros dient der 
maximale Abstand zwischen allen vorhandenen Arbeitsplätzen. In 
kleinen Mehrpersonenbüros im Sinne von VDI 2569 ist der Ab-
stand zwischen den am weitesten entfernten Arbeitsplätzen klei-
ner als 8 m. Entsprechend sind große Mehrpersonenbüros Räume 
mit mehr als 8 m zwischen den am weitesten entfernten Arbeits-
plätzen. Die Unterscheidung zwischen kleinen und großen Mehr-
personenbüros erfolgt in der VDI 2569 nach dem zuvor be-
schriebenen Abstandskriterium und nicht nach der Anzahl der 
Arbeitsplätze oder der Größe der Grundfläche, wie dies im Be-
reich des Arbeitsschutzes durchgeführt wird.

Für kleine Mehrpersonenbüros wird ähnlich wie im Einzel -
büro eine Klassifizierung anhand der Nachhallzeit Tmax (Bild 2) 

Abbildung 1: Empfehlung für die Nachhallzeit Tmax in Einzelbüros 

 

 460 
 
 
 
  

Bild 1. Empfehlung für die Nachhallzeit Tmax in Einzelbüros.

Raumakustikklasse

A

B

C

L NA,Bau

< 30 dB

< 35 dB

< 40 dB

Tabelle 1. Empfehlungen für Störschallpegel bauseitiger Geräusche in 
 Einzelbüros.

Raumakustikklasse

A

B

C

L NA,Bau

< 35 dB

< 40 dB

< 40 dB

Tabelle 2. Empfehlungen für Störschallpegel bauseitiger Geräusche in 
 kleinen und großen Mehrpersonenbüros.
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 sowie den Störschalldruckpegel LNA,Bau empfohlen, siehe  
Tabelle 2. Aufgrund der Kommunikationssituation mit mehreren 
Personen werden geringere Nachhallzeiten als im Einzelbüro 
empfohlen. 

In großen Mehrpersonenbüros ist neben dem Schallpegel 
oder auch der Lautstärke ebenfalls der Aspekt der Sprachver-
ständlichkeit und der räumlichen Schallpegelverteilung wichtig 
für die subjektive Wahrnehmung. Neben der Bedämpfung des 
Raums (maximale Nachhallzeit Tmax nach Bild 3) und dem Stör-
schalldruckpegel (Tabelle 2) werden die räumliche Abklingrate 
D2,S sowie der Sprachpegel in 4 m Abstand Lp,A,S,4m nach DIN EN 
ISO 3382-3 [16] als raumakustische Kenngrößen zur Klassifizie-
rung verwendet. Die Aspekte der Schallausbreitung und -abschir-
mung werden durch diese beiden Parameter als Stufen der Schall-
ausbreitung zusammengefasst, siehe Tabelle 3. Große Mehrper-
sonenbüros werden somit in der VDI 2569 anhand von vier 
Kenngrößen klassifiziert.

Auf diese Weise können die besonderen Erfordernisse im 
Mehrpersonenbüro angemessen berücksichtigt werden [14]. Ins-
gesamt werden, wie im Einzelbüro oder auch kleinen Mehrperso-
nenbüro, drei Raumakustikklassen A, B und C definiert.

Zur Kennzeichnung der Schallausbreitung werden durch die 
räumliche Abklingrate D2,S und durch den Sprachpegel in 4 m 
Abstand Lp,A,S,4m insgesamt drei Stufen der Schallausbreitung defi-
niert. Die Definition der Stufen der Schallausbreitung 1 bis 3 ist 
in Tabelle 3 angegeben. Um einen Messweg der entsprechenden 
Stufe der Schallausbreitung zuzuordnen, muss für beide Kenngrö-
ßen der jeweilige Wert erfüllt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass in der DIN EN ISO 3382, Teil 3 
[10] keine Mindestanzahl von Messwegen festgelegt ist und es 
auch keinerlei Hinweise zur Auswahl der Messwege zwischen 
den Arbeitsplätzen im Mehrpersonenbüro gibt, können im Sinne 
der Bewertung günstige oder ungünstige Messwege ausgewählt 
werden und so die Klassifizierung beeinflussen.

In der VDI 2569 wird daher eine konkrete Vorgabe zur Wahl 
und Anzahl der Messwege angeführt. Für die Anzahl der zu ver-
wendenden Messwege wird in Abhängigkeit von der Anzahl  
der Arbeitsplätze im Raum ein Richtwert vorgegeben, siehe 
 Tabelle 4.

Je nach Raumform und Anordnung der Arbeitsplätze können 
sich Messwege unterschiedlicher Länge ergeben. Es sollten mög-
lichst lange Messwege gewählt werden; die Anzahl der längeren 
Messwege sollte nach Hinweis in der VDI 2569 doppelt so hoch 
sein wie die der kürzeren Messwege.

Nach DIN EN ISO 3382, Teil 3 [16] sind die Messwege zwi-
schen 2 und 16 m lang und umfassen mindestens vier, besser 
sechs oder mehr Arbeitsplätze als Messpositionen. Bei stark zer-
gliederten Anordnungen der Arbeitsplätze sollten möglichst un-
terschiedliche Orientierungen gewählt werden, wobei einzeln an-
geordnete Arbeitsplätze auch ausgeschlossen werden können. Bei 
Räumen mit Schallschirmen und ohne Schallschirme zwischen 
den Arbeitsplätzen sind Messwege mit und ohne Schirmung zu 
wählen. Bei den Messwegen über schallschirmende Elemente, wie 
Stellwände, Tischaufsätze, Schränke etc., hinweg muss mindestens 
ein Messpunkt von der Schallquelle aus gesehen vor dem Schirm 
liegen. In der Praxis ist es in vielen Büros schwierig, die geforder-

Stufe der  
Schallausbreitung

1

2

3

D2,S

≥ 8 dB

≥ 6 dB

≥ 4 dB

Lp,A,S,4m

< 47 dB

< 49 dB

< 51 dB

Anzahl N der  
Arbeitsplätze

N ≤ 15

15 < N ≤ 24

25 < N ≤ 50

50 < N

Anzahl der Messwege

3

N/4, möglichst 3 oder 6 

N/4, möglichst 6 oder 9 

12

Abbildung 2: Empfehlung für die Nachhallzeit Tmax in kleinen Mehrpersonenbüros 465 

 
  

Bild 2. Empfehlung für die Nachhallzeit Tmax in kleinen Mehrpersonen -
büros.

Abbildung 3: Empfehlung für die Nachhallzeit Tmax in großen Mehrpersonenbüros 

  

Bild 3. Empfehlung für die Nachhallzeit Tmax in großen Mehrpersonen -
büros.

Tabelle 3. Empfehlungen zur Einstufung der Messwege in großen 
 Mehrpersonenbüros.

Tabelle 4. Richtwerte für die Anzahl der festzulegenden Messwege in 
 großen Mehrpersonenbüros.
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te Anzahl von Messwegen zu finden. Weitere Hinweise zur Defi-
nition der Messwege sind der VDI 2569 zu entnehmen.

Die Klassifizierung eines großen Mehrpersonenbüros im Sinne 
der VDI 2569 ergibt sich anhand der Stufen der Schallausbrei-
tung auf der vorgegebenen Anzahl an Messwegen, der maximalen 
Nachhallzeit und dem Störgeräuschpegel. Die Empfehlungen sind 
in Tabelle 5 zusammenfassend dargestellt. 

Abgrenzung zur ASR A3.7 „Lärm“

Die ASR A3.7 [12] gilt für das Einrichten und Betreiben von 
Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen in Arbeitsräumen. Mit der ASR 
A3.7 werden die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung [11] 
konkretisiert. Nachfolgend werden die für Büros wichtigsten 
Aussagen kurz dargestellt und im Hinblick auf die VDI 2569 [1] 
eingeordnet.

Unter Ziffer 3 der ASR A3.7 werden eine Reihe von Begriffen 
angeführt, die weitestgehend identisch mit den entsprechenden 
normativen Definitionen sind. Unter Ziffer 3.16 der ASR 3.7 
werden drei Tätigkeitskategorien definiert. Diese werden anders 
als die Tätigkeitskategorien der Richtlinie VDI 2058, Blatt 3 [13] 
mit I bis III bezeichnet. Hohe, mittlere bzw. geringer Konzentra-
tion und Sprachverständlichkeit kennzeichnen die drei Katego-
rien. Diese Kategorisierung entspricht sinngemäß den Beschrei-
bungen der Richtlinie VDI 2058, Blatt 3 [13].

Im Abschnitt 4 der ASR A3.7 werden extraaurale und reversi-
ble aurale Lärmwirkungen beschrieben. In diesem Abschnitt und 
ausfühlicher im Anhang 1 wird ausgeführt, dass die Arbeitsleis-
tung durch extraaurale und reversible aurale Wirkungen von 
Lärm beeinträchtigt werden kann. Dieser Abschnitt 4 wie auch 
der Anhang 1 der ASR A3.7 [12] kann als Kurzfassung des Ab-
schnitts 5 in der VDI 2569 [1] aufgefasst werden.

Abschnitt 5 der ASR A3.7 ist in zwei Teile unterteilt. Unter 
Ziffer 5.1 „Maximal zulässige Beurteilungspegel“ werden maxi-
male Werte des Beurteilungspegels je nach Tätigkeitskategorie 
vorgegeben. 

Unter Ziffer 5.2 der ASR 3.7 „Raumakustische Anforderungen 
an Arbeitsräume“ wird zwischen Büroräumen, Räumen in Bil-
dungsstätten und sonstigen Räumen mit Sprachkommunikation 
unterschieden. Bei den Büroräumen wie auch den Räumen in Bil-
dungsstätten wird eine Anforderung für den Hintergrundge-
räuschpegel und die Nachhallzeit angegeben.

Für Büroräume werden Anforderungen für die maximale 
Nachhallzeit, analog der Kenngröße Tmax nach VDI 2569 [1], in 
den Oktaven von 250 Hz bis 2:000 Hz vorgegeben, siehe Bild 4. 
Im Vergleich zu den Empfehlungen der VDI 2569 fällt auf, dass 
eine Differenzierung nach verschiedenen Nutzungen nicht erfolgt 
und ein um 2 Oktaven kleinerer Frequenzbereich verwendet 
wird. Andererseits gehen die Anforderungen für Callcenter noch 
über die Empfehlungen der VDI 2569, dort Raumakustikklasse A 
hinaus. Eine Vorgabe zu den weiteren Parametern nach DIN EN 
ISO 3382-3 [16] ist in der ASR A3.7 nicht enthalten. Hier wäre 
zumindest ein Hinweis auf die Problematik störender Sprache 
und Ablenkung in Büroräumen hilfreich. Unter Ziffer 5.1. (4) 
der ASR A3.7 wird beschrieben: 

„Für Tätigkeiten, bei denen überwiegend sprachabhängige  kognitive 
Aufgabenstellungen zu lösen sind, sollen Arbeitsplätze ohne Belastung 
durch Hintergrundsprache zur Verfügung gestellt werden.“

Diese Belastung und auch Belästigung durch Hintergrundspra-
che wird allerdings nicht durch die entsprechenden raumakusti-
schen Kenngrößen wie in der VDI 2569 [1] thematisiert. Hier 
vergibt die ASR A3.7 [12] eine Chance und entspricht somit 
nicht dem Stand der Technik für Mehrpersonen- und Großraum-
büros, der durch die Richtlinie VDI 2569 [1] beschrieben wird.

Abbildung 4: Anforderung für die maximale Nachhallzeit Tmax nach Ziffer 5.2. für Büroräume 470 
der ASR A3.7 
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Bild 4. Anforderung für die maximale Nachhallzeit Tmax nach Ziffer 5.2. für 
Büroräume der ASR A3.7

Raumakustikklasse

A

B

C

Empfehlungen für die Stufen der 
Schallausbreitung

2/3 der Wege in Stufe 1,
restliche Wege in Stufe 2

2/3 der Wege in Stufe 2,
restliche Wege mindestens in Stufe 3

1/3 der Wege in Stufe 2,
restliche Wege in Stufe 3

Tmax in Oktavbändern

125 Hz

≤ 0,8 s

≤ 0,9 s

≤ 1,1 s

250 bis 4000 Hz

≤ 0,6 s

≤ 0,7 s

≤ 0,9 s

LNA,Bau 

< 35 dB

< 40 dB

< 40 dB

Tabelle 5. Empfehlungen für die raumakustischen Kenngrößen und den maximalen Störschalldruckpegel für die Raumakustikklassen A, B und C in großen 
Mehrpersonenbüros.

  R A U M A K U S T I K
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1a) Schallausbreitung ohne Schirmung am Arbeitsplatz

1b) Schallausbreitung mit Schirmung am Arbeitsplatz, 80 cm ab Tischplatte bzw. 150 cm absolut

1c) Schallausbreitung mit Schirmung am Arbeitsplatz, 110 cm ab Tischplatte bzw. 180 cm absolut

Bild 6. Verschiedene Ausbreitungsvarianten entlang eines exemplarischen Messwegs im 3D-Modell (Aufsicht und Schnitt).

2b) Schallausbreitung mit Deckensegeln und Schirmung am Arbeitsplatz, 80 cm ab Tischplatte bzw. 150 cm absolut

Bild 7. Ausbreitungsvariante im 3D-Modell im Zusammenspiel von Deckenabsorbern und Schirmen mit einer Höhe von 80 cm über Tischoberkante  
(Aufsicht und Schnitt).

Abbildung 5: 3D-Modell zur Schallausbreitungsberechnung entlang eines examplarischen 
Messwegs (Aufsicht und Schnitt). 
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Abbildung 6: Verschiedene Ausbreitungsvarianten im 3D-Modell (Aufsicht und Schnitt). 
a) Schallausbreitung ohne Schirmung 

 

b) Schallausbreitung mit Schirmung, 80 cm über Tischoberkante bzw. 150 cm absolut 

 485 

c) Schallausbreitung mit Schirmung, 110 cm über Tischoberkante bzw. 180 cm absolut 

 

  

Bild 5. 3D-Modell zur Schallausbreitungsberechnung entlang eines  exemplarischen Messwegs (Schnitt).

R A U M A K U S T I K   
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Abbildung 8: Schallausbreitung im 3D-Modell für verschiedene Raum- und 
Einrichtungskonfigurationen. 495 

a) 35 cm Schirmung (Oberkante Schirmung 110 cm) ohne begleitende Maßnahmen 

 

b) 35 cm Schirmung (Ok Schirmung 110 cm) mit Wand- und Deckenabsorbern 
(Nachhallzeit entspricht ASR A3.7) 

 500 

c) Kleine Stellwand 130 cm mit Absorbern an Wand und Decke 

 

d) Kleine Stellwand 130 cm plus 30 cm Glasaufsatzelement und mit Absorbern an Wand 
und Decke. 

505 

Legende:  

  

 

Bild 8. Schallausbreitung im 3D-Modell für verschiedene Raum- und Einrichtungskonfigurationen. 

  R A U M A K U S T I K

Zur Berechnung der Raumakustik in Büros

Auch wenn streng genommen viele Mehrpersonenbüros nicht 
nach den Näherungen der Sabineschen Nachhalltheorie als Räu-
me mit einem diffusen Schallfeld betrachtet werden können, wird  
 hier die Nachhallzeit als Kenngröße verwendet. In der Richtlinie 
heißt es hierzu:

„Die Berechnung der Nachhallzeit erfolgt nach DIN 18041 nach 
dem Verfahren in DIN EN 12354-6 oder anderen geeigneten Verfah-
ren, während die Messung nach den Vorgaben der DIN EN ISO 
3382-2 durchzuführen ist.“

Auf die Einschränkungen bzw. die Gültigkeit des Verfahrens 
in DIN EN 12354-6 [17; 19] (Sabinesche Formel) wird hier 
nicht eingegangen. Für Einzelbüros und kleine Mehrpersonenbü-

ros mag dieses Verfahren noch ausreichend genau sein; in den 
großen Mehrpersonenbüros empfiehlt sich die Verwendung von 
Simulations-Software zur detaillierten Berechnung der Schallaus-
breitung in den Räumen. 

In Bild 5 ist exemplarisch eine typische Anordnung für die 
Schallausbreitung entlang eines Messwegs mit 7 Arbeitsplätzen 
dargestellt. Für drei verschiedene Konfiguration der Tischauf-
sätze (ohne und zwei Höhen) ist die Schallausbreitung in Bild 
6 dargestellt. Die Decke ist schallhart bzw. stark schallreflek-
tierend gestaltet. Erwartungsgemäß wird die stärkste Pegel-
minderung mit dem höchsten Schirm erreicht, wobei anzu-
merken ist, dass schon die Schirmhöhe von 80 cm oberhalb 
Tischoberkante in der Beratungspraxis nur eine geringe Ak-
zeptanz erfährt. Frei nach dem Motto „ich will mein  
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Tischbarn zwar sehen, aber nicht hören“ fallen solche Schirm-
höhen dann regelmäßig durch.

Eine weitere Minderung der Schallausbreitung lässt sich durch 
eine Teilbelegung der Decke mit Schallabsorbern erreichen. Ver-
gleicht man die Wirkung einer Schirmung mit nur einer schir-
menden Komponente in der vertikalen Ebene mit einer Kombi-
nation aus zwei Komponenten, nämlich einem niedrigeren Schir-
mungselement und einem Deckensegel, so wird deutlich wie 
wichtig das Zusammenspiel von Absorption und Schirmung im 
Raum ist. Anhand von Bild 7 ist zu erkennen, dass bei einer 
Schirmhöhe von 80 cm in Kombination mit den verwendeten 
Schallabsorbern an einem Teil der Decken eine höhere Pegelmin-
derung erreicht wird als allein durch die höheren Schirme bei re-
flektierender Decke.

Ein weiteres Beispiel zur Schallausbreitung ist in Bild 8 als 
3D-Modell dargestellt. Hier lässt sich festhalten, dass eine ange-
messene Nachhallzeit wie auch eine Pegelminderung nach Klas-
se C erzielt werden kann. Dennoch verbleibt im gesamten Raum 
eine sehr hoch Sprachverständlichkeit mit Werten des STI deut-
lich oberhalb von 0,5. Ein möglicher Lösungsansatz wäre das 
Einspielen eines maskierenden Geräusches, was allerdings nach 
den Vorgaben der ASR A3.7. zu vermeiden ist. Die natürliche 
Verdeckung, die sich durch die Nutzung des Raums ergibt, kann 
ebenfalls dazu beitragen, eine akzeptierte Raumakustik in die-
sem kleinen Mehrpersonenbüro im Sinne der VDI 2569 zu er-
reichen.

Abschließend wird ein großes Mehrpersonenbüro betrachtet. 
Eine typische Raumkonfiguration ist in Bild 9 dargestellt. In den 
Raummodellen sind ebenfalls vertikale Raster entlang eines Mess-

Abbildung 9: Schallausbreitung im 3D-Modell in einem großen Mehrpersonenbüro mit und 
ohne schallabsorbierende Deckenlemente (vertikale Schallausbreitungsraster entlang eines 510 
Messwegs.) sowie unterschiedlichen Schirmungshöhen (110 cm / 140 cm). 
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Bild 9. Schallausbreitung im 3D-Modell in einem großen Mehrpersonen büro mit und ohne schallabsorbierende Deckenlemente (vertikale Schallausbrei-
tungsraster entlang eines Messwegs.) sowie unterschiedlichen Schirmungshöhen (110 cm / 140 cm).

Abbildung 10: Nachhallzeit und Schallausbreitungskurve für Büroraum aus Abbildung 9. 
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 Bild 10. Nachhallzeit und Schallausbreitungskurve für Büroraum aus Bild 9.
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wegs dargestellt. Der Einfluss der verwendeten Baffle-Decke auf 
die Schallausbreitung ist deutlich zu erkennen. Die Baffles wur-
den in diesem Fall quer zur Schallausbreitungsrichtung ausgerich-
tet. Nachhallzeit wie auch die Schallausbreitungskurve werden in 
Abbildung 10 gezeigt. Ohne die absorbierenden Deckenelemente 
wie auch ohne die 140 cm hohen Schirme auf den Tisch wäre das 
Büro nach den Kriterien der VDI 2569 nicht klassifiziert. Mit der 
gezeigten frequenzabhängigen Nachallzeit (knapp Klasse A ver-
passt) wie auch einer Abklingrate von D2,S = 6,2 dB und einem 
4-m-Pegel von Lp,A,S,4m = 47,2 dB wird auf diesem Messweg die 
Raumakustikklasse B erreicht.

Fazit und Ausblick

Die Neufassung der Richtlinie VDI 2569 führt eine Klassifi-
zierung von Büroräumen ein. Während im Einzelbüro und im 
kleinen Mehrpersonenbüro als raumakustische Kenngrößen die 
maximale Nachhallzeit Tmax und der Störschalldruckpegel der 
bauseitigen Geräusche LNA;Bauverwendet werden, kommen im 
großen Mehrpersonenbüro noch weitere raumakustische Kenn-
größen hinzu, um die Klassifizierung durchzuführen. Es werden 
die räumliche Abklingrate D2,S sowie der Sprachpegel in 4 m Ab-
stand Lp,A,S,4m nach DIN EN ISO 3382-3 [16] als weitere raum-
akustische Kenngrößen zur Klassifizierung verwendet. Die im 
großen Mehrpersonenbüro wichtigen Aspekte der Schallausbrei-
tung und abschirmung werden durch diese beiden Parameter auf-
gegriffen. Große Mehrpersonenbüros werden somit in der  
VDI 2569 anhand von vier Kenngrößen klassifiziert.

Eine Planung der notwendigen Maßnahmen im Büro und spe-
ziell im Mehrpersonenbüro erfordert das Zusammenwirken von 
Hochbauplanung und Raumgestaltung. Die raumakustische Pla-
nung sollte dabei gerade in großen Mehrpersonenbüros mit Hilfe 
von Simulationssoftware erfolgen, da so die notwendige Pla-
nungssicherheit der notwendigen raumakustischen Kenngrößen 
erreicht werden kann.

Nur durch ein abgestimmtes Vorgehen von Architektur, In-
nenarchitektur und Raumakustischer Planung werden Räume ge-
schaffen, die einerseits die notwendige Klassifizierung nach VDI 
2569 [1] erreichen und damit eine angemessenes und im Sinne 
des Arbeitsschutzes gesundes Arbeiten ermöglichen. 
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